
Verbeamtung auf Widerruf, Altersgrenze?
Beitrag von „Olli“ vom 13. Juni 2003 12:24

Vielleicht weiss jemand von Euch, ob es in NRW Altersgrenzen für die Verbeamtung auf
Widerruf im Referendariat gibt? Die Vorschriften und Regularien die ich gefunden habe,
scheinen sich irgendwie zu widersprechen. Mal ist von 35 die Rede, dann von 45, dann
wiederum vom vollendeten 35. usw. usf. Offenbar gibt es auch noch Länderunterschiede!? Für
klärende Antworten bin ich dankbar!<br>

Beitrag von „Anila“ vom 13. Juni 2003 13:31

Hallo,

so viel ich weiß, ist 35 in NRW der Normalfall. 45 ist für Mangelfächer!

viele Grüße,
Anila<br>

Beitrag von „Sonne“ vom 13. Juni 2003 18:25

Hallo Olli,

so viel wie ich weiß, bist Du im Refi in NRW immer Beamter auf Widerruf. Erst bei der
Einstellung als fertiger Lehrer greift die Altersgrenze von 35 bzw. 45 (bei Mangelfach).

Am besten rufst Du bei der Bezirksregierung an.

MfG die Sonne :)<br>

1https://www.lehrerforen.de/thread/4987-verbeamtung-auf-widerruf-altersgrenze/
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